
Risikobeschreibung und Besondere Bedingung
zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
für Versicherungsvermittlung durch Autohäuser HV 4311/01

Risikobeschreibung

Abweichend von § 4 Ziffer 3 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung (AVB) ist die Versicherungsvermittlung
durch Autohäuser versichert.

Besondere Bedingung

1. § 2 Ziffer 4 findet keine Anwendung in Höhe und Umfang
der Pflichtversicherung nach §§ 8, 9 VersVermV. Im üb-
rigen beträgt die Nachhaftungsfrist abweichend von § 2
Ziffer 4 fünf Jahre.

2. Die Tätigkeit als Versicherungsvermittler ist in den
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum in Erweiterung von § 4 Ziffer 1 Satz 2 AVB
mitversichert. § 4 Ziffer 1 Satz 3 AVB bleibt unberührt.

3. Versicherungsschutz besteht auch für die persönliche
Haftpflicht der freien Mitarbeiter, sofern diese als Erfül-
lungsgehilfen des Versicherungsnehmers in dessen Na-
men aufgetreten sind (§ 7 Ziffer 1 AVB). In Erweiterung von
§ 7 Ziffer 2 AVB wird Rückgriff nur genommen, wenn der
freie Mitarbeiter seine Pflichten wissentlich verletzt hat.

Der Versicherungsschutz ersetzt nicht eine gegebenen-
falls notwendige eigene Pflichtversicherung freier Mitar-
beiter. Soweit eigener Versicherungsschutz besteht, geht
dieser vor.

4. In Ergänzung von § 4 AVB sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen gesetzliche Haftpflichtansprüche
wegen Schäden

a) aus der Bearbeitung von Schadenfällen außerhalb des
vom Versicherungsnehmer verwalteten Versicherungsbe-
standes;

b) aus der Verletzung der Schweigepflicht sowie wegen
unbefugter Verwertung von Geschäfts- und Betriebsge-
heimnissen;

c) aus einer Tätigkeit für Auftraggeber, die mit dem Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten durch Personal-
union, Gesellschaftsverhältnis oder Kapitalbeteiligung
verbunden sind;

d) von Unternehmen, welche mit dem Versicherungs-
nehmer in agenturvertraglicher Beziehung stehen, soweit
es sich nicht um Regressansprüche wegen Schädigung
eines Dritten handelt.
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